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Krauß, Günter   entschuldigt 
Pfeiffer, Markus   entschuldigt 
Vogel-Fleischmann, Jana   entschuldigt 
Wilhelm, Milena   entschuldigt 
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1. Bürgermeister Rainer Erdel eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen  

 
Hochbau: 

• Vermietung der Liegenschaften Schulturnhalle, Musiksaal sowie Ballsporthalle 

• Angebotseinholung Stahlbeton-Fertigteilbrücke Moosweiher, Methlach/Höfen 

• Bewirtschaften der Liegenschaften Wartungen, Legionellen Prüfungen, Unterhalten usw.  

• Abarbeiten der für einen weiterbetrieb geforderten Parameter vom LRA Ansbach für die 

Kindertageseinrichtung Abenteuerland (Angebotseinholung, Beauftragung) 

• Beauftragung der Arbeiten, Teilnahme an Baustellenterminen, Umnutzung zur Zahn-

arztpraxis (Marktplatz 1) 

• Koordination Schadensbehebung Buswartehäuschen, Gewerk Zimmerer + Maler 

• Energetische Sanierung Ballsporthalle, Koordination, Teilnahme Submission ALG 3 + 

ALG 4 (Lüftung + Elektro), Teilnahme JourFix Terminen 

• Übernahme folgender Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbau 

➢ Klärung des Streitthemas Buchenweg (Waschbetonplatten) 

➢ Angebotseinholung + Aufmaß Termine, Asphaltierungsarbeiten 2025 

➢ Erstellen Verkehrsrechtlicher Anordnungen, Sondernutzungen, Veranstaltungen 

& Brauchtumsveranstaltungen  

➢ Wiederherstellungsmaßnahmen von öffentlichen Flächen, Windkraftanlagen 

➢ Vertretung der Belange des Straßenbaulastträgers sowie der Verkehrsbehörde 

➢ Fertigstellung Verträge, Breitband-Infrastruktur 

➢ Teilnahme an Anlaufgesprächen, Eigenausbau Telekom 

 
Bauhof: 

• Rückhaltebecken kontrollieren und reinigen 

• Straßenunterhalt (Schlaglöcher ausbessern, versch. Reparaturen an Rinnen und Einläu-
fen) 

• ausgefahrene Bankette an Ortsverbindungsstraße Herpersdorf - Seubersdorf 

• Fußgängerbrücke am Einlauf Moosweiher erneuern 

• Brücke über Methlach zwischen Warzfelden und Höfen erneuern 

• Wartung der Spielplätze und Kontrolle 

• Verschiedene Arbeiten in unseren Liegenschaften  

• Ballsporthalle Lampen und Decke im Rahmen der Umbaumaßnahme abbauen 

• Kindergartenfeste auf – und abbauen 

• Kindergarten Abenteuerland Material für Schallschutzdecken vorbereiten 

• Mäharbeiten in Grünflächen und Spielplätzen  

• Bepflanzung und Pflege der Pflanztröge 

• Wirtschaftswege Unterhalt 

• Straßenkontrolle, Bankette mähen      
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnis.  
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zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  2 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB; Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. B50 "Am Son-
nenfeld - Erweiterung Ost" der Stadt Heilsbronn 

 

 
Die Stadt Heilsbronn beabsichtigt zur städtebaulich geordneten Entwicklung der Siedlungsstruk-
turen westlich der Altstadt von Heilsbronn den Bebauungsplan Nr. B50 „Am Sonnenfeld - Erwei-
terung Ost“ aufzustellen. Es sollen hier weitere Wohnbauflächen entwickelt werden. 
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Die Bauverwaltung sieht die Belange des Marktes Dietenhofen durch die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. B50 „Am Sonnenfeld - Erweiterung Ost“ nicht berührt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat hat keine Einwendungen bezüglich der vorliegenden Planungen für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. B50 „Am Sonnenfeld - Erweiterung Ost“. 
 
einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

TOP  3 

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB; 10. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstel-
lung des Bebauungsplanes "Bioenergie Weihenzell" der Ge-
meinde Weihenzell 

 

 
Die Gemeinde Weihenzell beabsichtigt die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Bioenergie Weihenzell“.  
Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes bzw. der Aufstellung des Bebauungsplanes ist 
die Erweiterung der bestehenden Biogasanlage zur Produktion von Strom und Wärme am 
Standort Weihenzell. Die Erweiterung umfasst die Errichtung weiterer Anlagenteile und Behälter 
sowie weiterer Gebäude zum Lagern. Die Erweiterung der Biogasanlage ist für die Ausnutzung 
der vorhandenen Biogasanlage und deren Vergärungspotential erforderlich. 
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10. Änderung Flächennutzungsplan 
 

 
 
Aufstellung Bebauungsplan „Bioenergie Weihenzell“ 
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Die Bauverwaltung sieht die Belange des Marktes Dietenhofen durch die 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sowie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Bio-
energie Weihenzell“ nicht berührt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat hat keine Einwendungen bezüglich der vorliegenden Planungen zur 10. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Bioenergie Weihenzell“. 
 
einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

TOP  4 
Beibehaltung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Abwass-
ergebührenkalkulation 

 

 
In der Abwassergebührenkalkulation sind die kalkulatorischen Kosten und damit auch der kalkulatori-
sche Zinssatz als Betriebskosten zu erfassen (Art. 8 Abs. 3 Satz 1 KAG). Die Verzinsung soll angemessen 
sein.  
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Bei dem kalkulatorischen Zinssatz handelt es sich um einen mittel- bis langfristig orientierten Zins. Eine 
Abschreibung im Kanalnetz mit einer Laufzeit von 50 Jahren macht es nötig, nicht die momentanen 
Kapitalmarktrenditen zu betrachten, sondern einen Durchschnitt der letzten 25 Jahre als Basis anzu-
setzen.  
 
Die mit der Gebührenkalkulation beauftragte Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung, Veitshöchheim 
empfiehlt den kalkulatorischen Zinssatz ab dem Jahr 2024 auf dem Niveau von 2,250 % beizubehalten. 
Zuletzt wurde der Zinssatz für das Jahr 2023 von 2,500 % auf 2,250 % abgesenkt.  
 
Auch die Fachliteratur „Gemeindekasse“ verweist auf eine Orientierung an einem mehrjährigen Mittel 
der Kapitalmarktrenditen. Der von der Kommunalberatung vorgeschlagene Zinssatz kann den dortigen 
Ausführungen entnommen werden. 
 
Der Verwaltungs-, Finanz-, Familien- und Sozialausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat den kalkula-
torischen Zinssatz ab dem Jahr 2024 auf dem Niveau von 2,250 % beizubehalten. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat beschließt den kalkulatorischen Zinssatz ab dem Jahr 2024 auf dem Niveau von 
2,250 % beizubehalten. 
 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

TOP  5 Abwassergebührensatz ab 01.01.2026  

 
Die gemeindliche Abwassergebühr wird von der Dr.Schulte|Röder Kommunalberatung, Veitshöchheim 
für einen Vierjahreszeitraum kalkuliert. Die Gebühr wurde zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2023 von 3,11 
€/m³ (Normalbenutzer) bzw. 1,56 €/m³ (Gebührensatz mit 50%igem Abschlag Ortsteil Dietenholz) auf 
3,55 €/m³ (Normalbenutzer) bzw. 1,78 € (Gebührensatz mit 50%igem Abschlag Ortsteil Dietenholz) er-
höht. 
 
Die Gebührenkalkulation wurde am 10.04.2025 überarbeitet. Aufgrund der vom Markt Dietenhofen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen, Planansätze und Informationen sowie den Entscheidungsparametern 
(kalkulatorischer Zins) empfiehlt die Dr.Schulte|Röder Kommunalberatung den Abbruch des aktuellen 
Kalkulationszeitraumes und eine Neuerstellung der Kalkulationsgrundlage. Die Empfehlung eines Ab-
bruchs wird u. a. damit begründet, dass die derzeitige Gebühr von 3,55 €/m³ über 20 % von der Nach-
kalkulation abweicht (Gebühr hier: 4,59 €/m³). 
 
 

 Plan  

 2023 2024 2025 2026  

Ausgaben  1.145.025,83 € 1.014.740,80 € 1.006.494,80 € 1.013.235,80 €  
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Einnahmen (Verrechnung Straßenent-
wässerung, Grundgebühren, Entgelte 
aus Stromlieferungsverträgen, Zinsen) 

164.537,47 € 163.476,91 € 161.766,76 € 162.254,42 €  

Benötigte Einnahmen aus Einleitungs-
gebühren Jahre 2023 bis 2026 

980.488,36 € 851.263,89 € 844.728,04 € 850.981,38 € 3.527.461,67 € 

Überschuss (= Minus) / Fehlbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

      

Eingeleitete Menge in m³ für vier Jahre 994.176  

Gebühr (Normalbenutzer) ab 
01.01.2023 

3,55 €  

Gebühr (mit Abschlag) ab 01.01.2023 1,78 €  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Tatsächlich / *Plan - Daten Stand 10.04.2025  

 2023 2024 2025* 2026*  

Ausgaben  833.885,75 € 1.012.127,01 € 1.451.490,67 € 1.271.118,79 €  

Einnahmen (Ist-Zahlen) -1.015.775,22 € -1.068.699,10 € 0,00 € 0,00 €  

Einnahmen (Plan-Zahlen - Verrechnung 
Straßenentwässerung, Grundgebühren, 
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen, 

Zinsen) in 2025 und 2026 

0,00 € 0,00 € 239.668,63 € 182.179,82 €  

Benötigte Einnahmen aus Einleitungs-
gebühren Jahre 2025 und 2026 

0,00 € 0,00 € 1.211.822,04 € 1.088.938,97 € 2.300.761,01 € 

Überschuss (= Minus) / Fehlbetrag -181.889,47 € -56.572,09 € 0,00 € 0,00 €  

      

Eingeleitete Menge in m³ für Jahre 2025 
und 2026 (Schätzung) 

501.800  
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Gebühr (Normalbenutzer) 4,59 €  

Gebühr (mit Abschlag) 2,29 €  

 
 
Bei Abbruch des Kalkulationszeitraums stünden dem Markt Dietenhofen nachfolgende Abrechnungsal-
ternativen zur Wahl.  
 

Hinweise 
• Die ausgewiesenen Gebühren sind als Orientierung zu verstehen, bei Erarbeitung einer neuen Kalkulati-

onsgrundlage kann es noch zu Änderungen kommen (wenngleich diese wohl nicht erheblich sein werden).  
 

• Die Rücklage für Gebührenüber- und -unterdeckungen ist bei allen vier Alternativen aufzulösen. 
 

• Die Sonderrücklage für Investitionen (Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Vermögen) kann in Rück-
sprache mit der Röder Kommunalberatung auch für den laufenden Unterhalt herangezogen werden. 
 

• Wenn die Auflösung dieser Sonderrücklage gewünscht wird, ist hierüber zeitnah ein Beschluss vom 
Marktgemeinderat zu fassen. Dies muss auch vor dem Erlass einer neuen Gebührensatzung sowie vor der 
Fertigstellung der (neuen) Kalkulationsdaten erfolgen. 
 

• 50%iger Abschlag für den Ortsteil Dietenholz: Die Röder Kommunalberatung empfiehlt einen nur 30%igen 
Abschlag und orientiert sich dabei am Kommentar „Kommunalabgaben und Ortsrecht in Bayern“ (Dr. 
Thmiet). 

 
 
 
 

Auszug aus dem Kommentar: 
„Ein Leistungsunterschied und damit die Rechtfertigung einer Gebührenabstufung kann sich aus 
den Unterschieden des abzuleitenden Abwassers ergeben. Der eine Anschlussnehmer darf sein 
gesamtes Schmutzwasser, so wie es anfällt, einleiten, während der andere Anschlussnehmer nur 
auf seinem Grundstück vorgeklärtes Schmutzwasser einleiten darf. Solche gravierenden Unter-
schiede in der Leistung müssen eine Abstufung der Gebührensätze zur Folge haben.  
 
Im Beschluss vom 30.7.2003 wurde ein Gebührenabschlag von (nur) 30 % vom Verwaltungsge-
richtshof nicht beanstandet. Die Angemessenheit eines Abschlags von 30 % für Grundstücke, de-
ren Abwässer vor Einleitung in die Entwässerungseinrichtung vorgeklärt oder – behandelt wer-
den müssen, ist nicht zu niedrig bemessen:  
 
„Der Kläger benutze gebührenpflichtig den zur gemeindlichen Entwässerungsanlage gehörenden 
Oberflächenwasserkanal, in den er unter anderem vorbehandelte häusliche Abwässer über den 
Überlauf seiner Grundstückskläranlage einleite. Damit nehme er die gemeindliche Entwässe-
rungsanlage in Anspruch. Dabei komme es nicht darauf an, ob der eingeleitete Überlauf der ge-
meindlichen Kläranlage zugeführt oder direkt in den Vorfluter eingeleitet werde. Entscheidend 
sei allein die Benutzung. Soweit das verschmutzte Abwasser dem Vorfluter zugeführt werde, leite 
die Beklagte Abwasser im Sinne von § 1 des Gesetzes über „Abgaben für das Einleiten von Ab-
wasser in Gewässer“ vom 13. September 1976 (BGBl. I S. 2721) in ein Gewässer ein und unterlie-
ge insoweit der Abwasserabgabepflicht. Der Kläger könne nicht zu einer Kleineinleiterabgabe 
herangezogen werden, weil er nicht selbst Abwasser in ein Gewässer einleite oder in den Unter-
grund verbringe.““ 
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Alternative 1 
• 50%iger Abschlag Ortsteil Dietenholz 

• Sonderrücklage für Investitionen (und Unterhalt, Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Vermögen) 
wird nicht aufgelöst 

• Vollständige Aufzehrung der Rücklage für Gebührenüber- und -unterdeckungen 
 

➔ Die Gebühr steigt auf 4,47 €/m³ bzw. 2,23 €/m³ 
 

Alternative 2 
• 50%iger Abschlag Ortsteil Dietenholz 

• Sonderrücklage für Investitionen (und Unterhalt, Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Vermögen) 
wird aufgelöst 

• Vollständige Aufzehrung der Rücklage für Gebührenüber- und -unterdeckungen 
 

➔ Die Gebühr steigt auf 4,24 €/m³ bzw. 2,12 €/m³ 
 

Alternative 3 
• 30%iger Abschlag Ortsteil Dietenholz 

• Sonderrücklage für Investitionen (und Unterhalt, Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Vermögen) 
wird nicht aufgelöst 

• Vollständige Aufzehrung der Rücklage für Gebührenüber- und -unterdeckungen 
 

➔ Die Gebühr steigt auf 4,46 €/m³ bzw. 3,12 €/m³ 
 
 
 

Alternative 4 
• 30%iger Abschlag Ortsteil Dietenholz 

• Sonderrücklage für Investitionen (und Unterhalt, Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Vermögen) 
wird aufgelöst 

• Vollständige Aufzehrung der Rücklage für Gebührenüber- und -unterdeckungen 
 

➔ Die Gebühr steigt auf 4,24 €/m³ bzw. 2,97 €/m³ 
 
 
Der Verwaltungs-, Finanz-, Familien- und Sozialausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat den derzei-
tigen Kalkulationszeitraum (Jahre 2023 bis 2026) abzubrechen und von der Dr.Schulte|Röder Kommu-
nalberatung, Veitshöchheim eine neue Kalkulationsgrundlage nach der vorgestellten Alternative 2 er-
stellen zu lassen. Hierbei soll die Sonderrücklage für Investitionen (Abschreibung auf zuwendungsfinan-
ziertes Vermögen) aufgelöst werden. Der 50%ige Abschlag für den Ortsteil Dietenholz soll weiterhin 
beibehalten werden.  
 
 
 
MGR-Mitglied Schramm erkundigt sich, warum im Zuammenhang mit einem möglichen Abschlag nur 
Dietenholz genannt wird. In der Sitzung des VFFS am 27.05.2025 wurde angeregt, hier alle betroffenen 
Orte zu nennen. 
 
Erster Bürgermeister Erdel antwortet, dass ein Abschlag nur für den Ortsteil möglich ist und somit auch 
keine anderen Ortsteile hier aufgeführt werden. 
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MGR-Mitglied Ehemann fragt nach, warum denn Dietenholz überhaupt bzw. grundsätzlich einen Ab-
schlag erhält. 
 
Erster Bürgermeister Erdel antwortet, dass u.a. Dietenholz nach wie vor nicht an das öffentliche Kanal-
netz angeschlossen ist. Über die dort betriebenen Hauskläranlagen wird das geklärte Wasser allerdings 
in den kommunalen Regenwasserkanal eingeleitet, was auch diesen Abschlag erklärt.  
 
 
Für MGR-Mitglied Zwingel stellt sich die Frage, ob denn der Abschlag in Dietenholz schon immer bei 50 
% lag.  
 
Erster Bürgermeister Erdel antwortet, dass der 50-prozentige Abschlag auch in der Vergangenheit so 
verrechnet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat beschließt den derzeitigen Kalkulationszeitraum (Jahre 2023 bis 2026) abzubre-
chen und von der Dr.Schulte|Röder Kommunalberatung, Veitshöchheim eine neue Kalkulationsgrundla-
ge nach der vorgestellten Alternative 2 erstellen zu lassen. Hierbei soll die Sonderrücklage für Investitio-
nen (Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes Vermögen) aufgelöst werden. Der 50%ige Abschlag für 
den Ortsteil Dietenholz soll weiterhin beibehalten werden.  
 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 18  Nein 0   
 
 

TOP  6 
Neuerlass der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) zum 
01.01.2026 

 

 
Im Zuge der Neuauflage der Entwässerungssatzung (EWS) (siehe separater Tagesordnungspunkt) wurde 
von der Dr. Schulte|Röder Kommunalberatung, Veitshöchheim empfohlen, auch die Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) auf den aktuellen Rechtsstand anzupassen. Die 
Anpassung sollte durch Außerkraftsetzen der momentanen Beitrags- und Gebührensatzung vom 
26.04.2021 geändert durch die 1. Satzung des Marktes Dietenhofen zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 15.07.2022 erfolgen.  
 
Der Entwurf hierfür lautet wie folgt (die gelb markierten Stellen müssen angepasst bzw. entsprechend 
ergänzt werden): 
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
des Marktes Dietenhofen 

(BGS/EWS) 
 

vom xxx 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Dietenhofen folgende 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 
 
 

§ 1  
Beitragserhebung 

 
Der Markt erhebt zur Deckung seines Aufwands für die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen 
einen Beitrag. 

 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstü-
cke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglich-
keit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
 
(1) für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder 

 
(2) sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 

sind. 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbe-

messung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die –zusätzliche – Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser 

Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

  
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die 

beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens  
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2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten  
 

 - bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 
2.500 m² 

 
 - bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln (Gebäudegrund-

rissmaße abgerundet auf volle 10 cm). Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse wer-
den nur herangezogen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der Dachgeschossfläche wer-
den jeweils 2/3 der Fläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. Bei Dachgeschossen, die nur teilweise 
ausgebaut sind, werden nur die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend Satz 4 berechnet. Gebäude 
oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen 
sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 
hinausragen. 

 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-

ten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, 
bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke im Sinn des Satzes 1. 

 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 

Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.      Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

  
 - im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch 

keine Beiträge geleistet wurden, 
 

 - im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im 
Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

 
 - im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des 

§ 5 Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen. 

 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 

der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenz-
ten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustel-
len, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

 

§ 6 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 

 
  a) pro m² Grundstücksfläche 1,58 € 

 
  b) pro m² Geschossfläche 11,14 €. 

 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflächen-

beitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 
 

§ 7 
Fälligkeit 
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Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie 

für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf 
die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächli-
chen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 

Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 

der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 
 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
(1) Der Markt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren. 

 

§ 9a 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) oder nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 

Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses oder des Dauerdurchflusses der ein-
zelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss oder der 
Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.  

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 

   

 bis 2,5 m³/h 60,00 € / Jahr 
 bis  6 m³/h 96,00 € / Jahr 
 bis  10 m³/h 160,00 € / Jahr 
 über 10 m³/h 300,00 € / Jahr , 

 
 

bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 

 bis 4 m³/h 60,00 € / Jahr 
 bis  10 m³/h 96,00 € / Jahr 
 bis  16 m³/h 160,00 € / Jahr 
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 über 16 m³/h 300,00 € / Jahr . 
 

§ 10 
Einleitungsgebühr 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer berech-

net, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr 
beträgt xxx € pro Kubikmeter Abwasser. Im Ortsteil Dietenholz (Oberflächenentwässerung) wird auf die Einlei-
tungsgebühr ein Abschlag von xxx v.H. pro Kubikmeter Abwasser gewährt. 

 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigenge-

winnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten o-
der zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermen-
gen werden durch geeichte und verplombte Wasserzähler ermittelt. 

       
Sie sind von dem Markt zu schätzen, wenn 

 
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

 
 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

 
 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch 

bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt. 

 
Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus 
der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 12 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum 
Stichtag 30.06 des Abrechnungsjahres mit Erstwohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemel-
det ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insge-
samt aber nicht weniger als 24 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende 
höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren 
Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren eingeleiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er 

ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene 
Kosten zu installieren hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. 
für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 15 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 

 
Als eine Vieheinheit gelten jeweils: 

 
 1.  Pferde, 3 Jahre alt und älter    1,00   GV 
  Pferde unter 3 Jahren     0,70   GV 
 2.  Zuchtbullen, Zugochsen     1,20   GV 

Kühe, Färsen, Masttiere     1,00   GV 
Jungvieh, 1 bis 2 Jahre alt    0,70   GV 
Jungvieh unter 1 Jahr     0,30   GV 

 3.  Schafe, 1 Jahr und älter     0,10   GV 
Schafe unter 1 Jahr     0,05   GV 

 4.  Zuchteber und -sauen     0,30   GV 
Mastschweine über 75 kg    0,20 GV 
Läufer zwischen 20 und 75 kg    0,10 GV 
Ferkel       - - - - 

 5.  Legehennen      0,004 GV 
Junghennen und Masthühner    - - - - 
Mastputen und -gänse     - - - - 
Mastenten      - - - - 
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Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenklasse erbracht werden. 

 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

 
 a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 

 
 b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 24 m³ pro 

Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06 eines Abrechnungsjahres mit Erstwohnsitz auf dem heranzuzie-
henden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

 
 
 

§ 10a 
Gebührenabschläge 

 

Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwässerungsanlage eine Vor-
klärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die 
Einleitungsgebühren um 35 v.H. soweit kein Abschlag nach § 10 Abs. 1 erfolgt. Das gilt nicht für Grund-
stücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung ledig-
lich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Ver-
schmutzungsart der eingeleiteten Abwässer entsprechen. 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage. 

  
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 

Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 

§ 12 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebüh-
renschuldnern festgesetzt worden sind als Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. 
m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
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(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 01. Mai, 01. August und 01. November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe 

eines Drittels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt 
der Markt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 
 
 
 
 
 

§ 14 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Markt für die Höhe der Abgabe maßgebli-
che Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlan-
gen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

 

§ 15 
Übergangsregelung 

 
Beitragstatbestände, die von vorangegangenen Herstellungs- (und Verbesserungs-) beitragssatzungen 
erfasst werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt, soweit auf deren Grundlage bestandskräf-
tige Veranlagungen vorliegen. 
 
Eine Nacherhebung findet nur statt, wenn sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände 
nach Inkrafttreten dieser Satzung nachträglich ändern, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht (§ 5 Abs. 
4); sie wird auf die Flächen beschränkt, die nicht bereits von einem Beitragstatbestand nach Satz 1 er-
fasst worden sind. 
 
Die vorhandene Geschossfläche nach dieser Satzung wird nur insoweit nachveranlagt, als die Summe 
der beitragspflichtigen vorhandenen Geschossflächen die nach vorangegangenem Satzungsrecht veran-
lagte Summe der zulässigen Geschossflächen übersteigt. 

 
§ 16 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.04.2021 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 15.07.2022 außer 
Kraft. 

 

Dietenhofen, den xxx 

 

Rainer Erdel 
Erster Bürgermeister 
 
 
Der Verwaltungs- Finanz-, Familien- und Sozialausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat den Neuer-
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lass der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) zum 01.01.2026. 
 
 
 
MGR-Mitglied Wäger bittet darum, dass die Satzung nach ihrem Inkrafttreten auf der Homepage des 
Marktes Dietenhofen veröffentlicht wird. 
 
GL Förthner antwortet, dass dies so umgesetzt wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat beschließt den Neuerlass der BGS-EWS zum 01.01.2026 in der nachfolgend abgebildeten 
Form. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.04.2021 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 15.07.2022 außer 

Kraft. 

 
 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
des Marktes Dietenhofen 

(BGS/EWS) 
 

vom xxx 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Dietenhofen folgende 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 
 
 

§ 1  
Beitragserhebung 

 
Der Markt erhebt zur Deckung seines Aufwands für die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen 
einen Beitrag. 

 

§ 2 

Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstü-
cke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglich-
keit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
 
(1) für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder 

 

(2) sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 

 

§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbe-

messung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die –zusätzliche – Beitragsschuld 

mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Sat-

zung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 

§ 4 



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.06.2025 Seite 21 
 

Beitragsschuldner 
 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 

Beitragsmaßstab 
  
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die 

beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens  

2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten  

 

 - bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 

2.500 m² 

 

 - bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 

 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln (Gebäudegrund-

rissmaße abgerundet auf volle 10 cm). Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse wer-

den nur herangezogen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der Dachgeschossfläche werden 

jeweils 2/3 der Fläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. Bei Dachgeschossen, die nur teilweise aus-

gebaut sind, werden nur die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend Satz 4 berechnet. Gebäude oder 

selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwas-

serableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 

Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggi-

en und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-

ten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, 

bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 

gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke 

im Sinn des Satzes 1. 

 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 

Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.      Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

  
 - im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch 

keine Beiträge geleistet wurden, 

 

 - im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im 

Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksflä-

che, 

 

 - im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 

Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfal-

len. 

 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 

der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenz-

ten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein 

Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, 

nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

 

§ 6 

Beitragssatz 
 

(1) Der Beitrag beträgt 

 

  a) pro m² Grundstücksfläche 1,58 € 



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.06.2025 Seite 22 
 

 

  b) pro m² Geschossfläche 11,14 €. 

 

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbei-

trag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 

 

§ 7 

Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 8 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie 

für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf 

die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen 

Höhe zu erstatten. 

 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 

Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuld-

ner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 

voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 9 

Gebührenerhebung 
 
(1) Der Markt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren. 

 
 
 
 
 

§ 9a 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) oder nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 

Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüs-

se, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses oder des Dauerdurchflusses der einzelnen 

Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss oder der Dauer-

durchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.  

 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 

   

 bis 2,5 m³/h 60,00 € / Jahr 
 bis  6 m³/h 96,00 € / Jahr 
 bis  10 m³/h 160,00 € / Jahr 
 über 10 m³/h 300,00 € / Jahr , 
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bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 

 bis 4 m³/h 60,00 € / Jahr 
 bis  10 m³/h 96,00 € / Jahr 
 bis  16 m³/h 160,00 € / Jahr 
 über 16 m³/h 300,00 € / Jahr . 
 

§ 10 

Einleitungsgebühr 
 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, 

die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 

xxx € pro Kubikmeter Abwasser. Im Ortsteil Dietenholz (Oberflächenentwässerung) wird auf die Einleitungsge-

bühr ein Abschlag von xxx v.H. pro Kubikmeter Abwasser gewährt. 

 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigenge-

winnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder 

zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen 

werden durch geeichte und verplombte Wasserzähler ermittelt. 

       
Sie sind von dem Markt zu schätzen, wenn 

 
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

 

 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

 

 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch bzw. 

die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt. 

 
 
 
 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus 
der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 12 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum 
Stichtag 30.06 des Abrechnungsjahres mit Erstwohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemel-
det ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insge-
samt aber nicht weniger als 24 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende 
höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren 
Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren eingeleiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er 

ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene 

Kosten zu installieren hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh 

bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 15 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 

 

Als eine Vieheinheit gelten jeweils: 

 

 1.  Pferde, 3 Jahre alt und älter    1,00   GV 

  Pferde unter 3 Jahren     0,70   GV 

 2.  Zuchtbullen, Zugochsen     1,20   GV 

Kühe, Färsen, Masttiere     1,00   GV 

Jungvieh, 1 bis 2 Jahre alt    0,70   GV 

Jungvieh unter 1 Jahr     0,30   GV 

 3.  Schafe, 1 Jahr und älter     0,10   GV 
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Schafe unter 1 Jahr     0,05   GV 

 4.  Zuchteber und -sauen     0,30   GV 

Mastschweine über 75 kg    0,20 GV 

Läufer zwischen 20 und 75 kg    0,10 GV 

Ferkel       - - - - 

 5.  Legehennen      0,004 GV 

Junghennen und Masthühner    - - - - 

Mastputen und -gänse     - - - - 

Mastenten      - - - - 

 

Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Ge-

bührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenklasse erbracht werden. 

 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

 
 a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 

 
 b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 24 m³ pro 

Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06 eines Abrechnungsjahres mit Erstwohnsitz auf dem heranzuziehen-

den Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere be-

triebsbezogene Schätzungen möglich. 

 

 

 

 

 

§ 10a 

Gebührenabschläge 
 

Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwässerungsanlage eine Vor-
klärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die 
Einleitungsgebühren um 35 v.H. soweit kein Abschlag nach § 10 Abs. 1 erfolgt. Das gilt nicht für Grund-
stücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung ledig-
lich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Ver-
schmutzungsart der eingeleiteten Abwässer entsprechen. 
 

§ 11 

Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage. 

  

(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 

Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundge-

bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 

§ 12 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder 

ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebüh-

renschuldnern festgesetzt worden sind als Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. 

m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 

§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
  
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Be-

kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 01. Mai, 01. August und 01. November jedes Jahres Vorauszahlungen in 

Höhe eines Drittels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 

setzt der Markt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 
 
 
 
 
 

§ 14 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Markt für die Höhe der Abgabe maßgebli-
che Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlan-
gen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

 

§ 15 

Übergangsregelung 

 
Beitragstatbestände, die von vorangegangenen Herstellungs- (und Verbesserungs-) beitragssatzungen 
erfasst werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt, soweit auf deren Grundlage bestandskräf-
tige Veranlagungen vorliegen. 
 
Eine Nacherhebung findet nur statt, wenn sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände 
nach Inkrafttreten dieser Satzung nachträglich ändern, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht (§ 5 Abs. 
4); sie wird auf die Flächen beschränkt, die nicht bereits von einem Beitragstatbestand nach Satz 1 er-
fasst worden sind. 
 
Die vorhandene Geschossfläche nach dieser Satzung wird nur insoweit nachveranlagt, als die Summe 
der beitragspflichtigen vorhandenen Geschossflächen die nach vorangegangenem Satzungsrecht veran-
lagte Summe der zulässigen Geschossflächen übersteigt. 

 

§ 16 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.04.2021 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 15.07.2022 außer 

Kraft. 

 

Dietenhofen, den xxx 
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Rainer Erdel 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 18  Nein 0   
 
 

TOP  7 Neuerlass der Entwässerungssatzung (EWS) zum 01.01.2026  

 
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband monierte in seiner zuletzt erfolgten Überörtlichen Rech-
nungsprüfung die Entwässerungssatzung (EWS) des Marktes Dietenhofen. Er verwies hier insbesondere 
auf § 17 Abs. 2 und 3 der EWS sowie die umfangreichen Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz. 
 
Die Röder|Schulte Kommunalberatung, Veitshöchheim empfiehlt aufgrund der umfangreichen Neue-
rungen einen Neuerlass der Entwässerungssatzung (keine Änderungssatzung).  
 
Der Entwurf hierfür lautet wie folgt (die gelb markierten Stellen müssen zusätzlich noch angepasst bzw. 
entsprechend ergänzt werden): 
 
 

Satzung 
für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 

des Marktes Dietenhofen 
(Entwässerungssatzung – EWS) 

 
vom xxx 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie 
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Markt Dietenhofen folgende 
Satzung: 
 
 

§ 1  
Öffentliche Einrichtung 

 

(1) Der Markt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrich-
tung). 

 

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Markt. 
 
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 

Grundstücksanschlüsse. 
 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

 
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
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heit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des 
Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind 
sie zu berücksichtigen. 

 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigen-
tümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und 
sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
1.  Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 

seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befes-
tigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch 
die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

      Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 
Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt 
ist insbesondere das häusliche Abwasser. 
 

2.   Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich der 
Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 
 

3.  Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 
 

4.  Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser be-
stimmt. 
 

5. Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 
 

6.  Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers ein-
schließlich der Ableitung zum Gewässer. 
 

7. Grundstücksanschlüsse 
 

sind 
 

- bei Freispiegelkanälen: die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen        § 9 Abs. 3 
Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der Grenze privater 
Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

 
- bei Druckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 
 
- bei Unterdruckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts. 

 
8. Grundstücksentwässerungsanlagen  
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sind 
 

- bei Freispiegelkanälen: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers die-
nen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebean-
lage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 
EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage an der Grenze pri-
vater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

 
- Bei Druckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers die-

nen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts. 
 
- Bei Unterdruckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 

dienen, bis zum Hausanschlussschacht. 
 

9. Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 
 
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steue-

rungsanlage. 
 
11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlage-

behälter dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit. 
 
12. Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von 

Abwasserproben. 
 

13. Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers 
vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinklär-
anlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur  (Vor-)Behandlung gewerblichen oder 
industriellen Abwassers. 

 
14. Fachlich geeigneter Unternehmer ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstück-

sentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind ins-
besondere 

 
- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen technischen Leitung, 
 
- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen 

Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 
 
- die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 
 
- die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 
 
- eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 
 

 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 
bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 
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(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch einen Ka-
nal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender bundes- und 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanä-
le geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der 
Markt. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
 
1.  wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwässerungsein-

richtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt 
oder 

 

2.  solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen Auf-
wands nicht möglich ist. 

 
(4) Der Markt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Behandlung des 

Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 
 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder anderwei-
tige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Nachweis, dass im Einzel-
fall nichts versickert oder das Niederschlagswasser auf andere Weise nicht ordnungsgemäß beseitigt 
werden kann, ist vom Grundstückseigentümer zu erbringen. Der Markt kann hiervon Ausnahmen zu-
lassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich ist. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Entwässerungs-
einrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die Entwäs-
serungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 

 
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfal-

len kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 
 
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaf-

fenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestellt 
sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch den Markt inner-
halb der von ihm gesetzten Frist herzustellen. 

 
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des Be-

nutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungszwang). Ver-
pflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlan-
gen des Marktes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 
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(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 
wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei dem Markt einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

 

 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, 
kann der Markt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und Ge-
bührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 

(1) Der Grundstücksanschluss wird von dem Markt hergestellt, verbessert, erneuert, geändert und un-
terhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Der Markt kann, soweit der Grundstücksanschluss nicht 
nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts we-
gen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise her-
stellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie 
§§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

 
(2) Der Markt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt 

auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstückseigentü-
mers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen des Grundstückseigentümers 
ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund hergestellt werden, kann 
der Markt verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer 
gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

 
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 

oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das An-
bringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung 
des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

 

 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom Grund-
stückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das Schmutzwasser 
über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die 
Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten. 
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(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 
sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, 
zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung 
der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik 
maßgeblich. 

 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Der Markt kann 

verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei 
Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle 
und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder den 
Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

 
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Markt vom Grundstückseigentümer den 

Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne 
diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für den Markt nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder Anschlussneh-

mer selbst zu schützen. 
 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeignete 

Unternehmer ausgeführt werden. Der Markt kann den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen. 
 

 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem Markt folgen-
de Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

 
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000, 

 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und im Fall des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 

 
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, be-

zogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maß-
geblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasser-
oberfläche zu ersehen sind, 

 
d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 
 

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren Ab-
wasser miterfasst werden soll, 

 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
 

- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
 

- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
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- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, 
Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen. 

 
Die Pläne müssen den bei dem Markt aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom 
Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Markt kann erforderlichenfalls 
weitere Unterlagen anfordern. 

 
(2) Der Markt prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen dieser Sat-

zung entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Markt schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Markt nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich 
verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Sat-
zung, setzt der Markt dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei dem Markt; Satz 3 gilt 
entsprechend. 

 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen wer-
den, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Markt Ausnahmen zulassen. 
 

 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Markt den Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausfüh-
rens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich an-
zuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Ar-
beiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Der Markt ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen Über-

prüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen 

auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht 
an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch 
diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit der Markt die Prüfungen selbst vornimmt; sie hat 
dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die Leitungen vor Durchführung 
der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie 
auf Anordnung des Marktes freizulegen. 

 
 
 
 
(4) Soweit der Markt die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentümer dem Markt 

die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grund-
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stücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Der Markt kann die Verdeckung der Leitun-
gen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines Monats nach 
Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch den Markt schriftlich untersagen. In 
diesem Fall setzt der Markt dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Gründe für die Untersa-
gung eine angemessene Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten 
entsprechend. 

 
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unternehmers oder die 

Prüfung durch den Markt befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden 
Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und feh-
lerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

 
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Wasserwirt-

schaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtlinien 
für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und Bestäti-
gung nach Abs. 3 und Abs. 4. 

 

 

§ 12 
Überwachung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Messschäch-

te und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen 
sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich 
geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu las-
sen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände entsprechend den Festlegungen 
in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend al-
le fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwerti-
ges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich be-
seitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der 
Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Der Markt kann verlangen, dass die Bestätigung über 
die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden. 

 
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen was-

serrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, Mess-

schächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem Markt anzuzeigen. 

 
(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Markt den Einbau und 
den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit 
für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die 
Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung dem Markt vorge-
legt werden. 

 
 
 
 
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit 

zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen durchzufüh-
ren. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der Markt nicht selbst 
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unterhält. Der Markt kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unterhalten-
den Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt der Markt aufgrund 
der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder 
der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit 
durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den Markt neu zu laufen. 

 
(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 
 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

 
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur 
Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige Abwasser-
behandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwäs-
serungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 

eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser einge-
leitet werden. 

 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt der Markt. 
 

 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die 
 
- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 

 

- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen, 
 
- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
 
- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhindern 

oder 
 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 
 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
  
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 
 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 
 
3. radioaktive Stoffe, 
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4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläranlage oder 
des Gewässers führen, Lösemittel, 

 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können, 
 
6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser, 

 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunsthar-

ze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, 
 
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhal-

tungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 
 
9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgru-

ben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 
 
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfä-

higkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als ge-
fährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycycli-
sche Aromaten, Phenole. 

 
Ausgenommen sind 
 
- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie auch im Ab-

wasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 
 
- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden können und 

deren Einleitung der Markt in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat; 
 
- Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden 

dürfen. 
 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
 

- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht den Min-
destanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

 
- das wärmer als +35 °C ist, 
 
- das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
 
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
 
- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

 
12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für Ölbrenn-

wertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden, 
 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleis-
tung über 200 kW. 

 
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den 

einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 
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(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Markt in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Abwasser be-
sonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen, so-
weit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für 
den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen 
und Auflagen des dem Markt erteilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 

 
(5) Der Markt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung 

von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge we-
sentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden 
Gesetze oder Bescheide ändern. Der Markt kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung 
der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

 
(6) Der Markt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete 

Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder 
der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er dem Markt eine 
Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. Darüber hinaus kann der Markt im Ein-
zelfall, insbesondere aufgrund tatsächlicher Baugrundverhältnisse, die Einleitung von Grund- und 
Quellwasser sowie Drainwasser zulassen; die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
sind in einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

 
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gas-

befeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwässerungs-
einrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und dem Markt über die Funkti-
onsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen. 

 
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Markt und einem Verpflichteten, die das Einleiten von 

Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung er-
möglichen, bleiben Vorbehalten. 

 
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Entwässerungs-

einrichtung gelangen, ist dies dem Markt sofort anzuzeigen. 
 
 

§ 16 
Abscheider 

 
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden 
können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- 
bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Der Markt kann den Nachweis der ordnungs-
gemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist 
schadlos zu entsorgen. 
 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

 
(1) Der Markt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss 

verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwas-
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sers geändert werden, ist dem Markt auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe 
enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 

(2) Der Markt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch untersuchen lassen. Auf die Über-
wachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine was-
serrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Un-
tersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergeb-
nisse dem Markt vorgelegt werden. Der Markt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1) Der Markt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, 

die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässerungsein-
richtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau her-
vorgerufen werden. 

 

(2) Der Markt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung ergeben, 
nur dann, wenn einer Person, deren sich der Markt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vor-
satz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der Ent-

wässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem 

Markt für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nach-
teile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grund-
stücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustel-
len, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen 
ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 

zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteil-
haft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnah-

me seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen 

Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Markt zu tragen, soweit die 
Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 
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(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstü-
cke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 

 
 

§ 20 
Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwa-

chung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-
tragten Personen des Marktes zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrich-
tungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich 
diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und 
sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 
Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Ab-
wassermessungen. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben unbe-
rührt. 

 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 
 
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestütz-
ten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Marktes mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

 
3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen 

§ 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 
 
4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage durch 

einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung oder vor Prüfung 
durch den Markt die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung des Marktes nach § 11 Abs. 4 Satz 2 
zuwiderhandelt, 

 
5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen 

Fristen überprüfen lässt, 
 
6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Entwässerungsein-

richtung einleitet oder einbringt, 
 
7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Marktes 

nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 
 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
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§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 
(1) Der Markt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für 

den Einzelfall erlassen. 
 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unter-
lassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15. September 1998 außer Kraft. 
 
 
Dietenhofen, den xxx 
 
 
Rainer Erdel 
Erster Bürgermeister 
 
 
Der Verwaltungs- Finanz-, Familien- und Sozialausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat den Neuer-
lass der Entwässerungssatzung (EWS) zum 01.01.2026. 
 
MGR-Mitglied Wäger bittet darum, dass die Satzung nach ihrem Inkrafttreten auf der Homepage des 
Marktes Dietenhofen veröffentlicht wird. 
 
GL Förthner antwortet, dass dies so umgesetzt wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat beschließt den Neuerlass der BGS-EWS zum 01.01.2026 in der nachfolgend abgebildeten 

Form. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15. September 1998 außer Kraft. 

 

Satzung 
für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 

des Marktes Dietenhofen 
(Entwässerungssatzung – EWS) 

 
vom xxx 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie 
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Markt Dietenhofen folgende 
Satzung: 
 
 

§ 1  
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Öffentliche Einrichtung 
 

(1) Der Markt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrich-
tung). 

 

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Markt. 
 
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 

Grundstücksanschlüsse. 
 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

 
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des 
Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind 
sie zu berücksichtigen. 

 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigen-
tümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und 
sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
1.  Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 

seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befes-
tigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch 
die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

      Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 
Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt 
ist insbesondere das häusliche Abwasser. 
 

2.   Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich der 
Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 
 

3.  Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 
 

4.  Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser be-
stimmt. 
 

5. Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 
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6.  Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers ein-
schließlich der Ableitung zum Gewässer. 
 

7. Grundstücksanschlüsse 
 

sind 
 

- bei Freispiegelkanälen: die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen        § 9 Abs. 3 
Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der Grenze privater 
Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

 
- bei Druckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 
 
- bei Unterdruckentwässerung: die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts. 

 
8. Grundstücksentwässerungsanlagen  

 
sind 

 
- bei Freispiegelkanälen: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers die-

nen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebean-
lage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 
EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage an der Grenze pri-
vater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

 
- Bei Druckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers die-

nen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts. 
 
- Bei Unterdruckentwässerung: die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 

dienen, bis zum Hausanschlussschacht. 
 

9. Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 
 
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steue-

rungsanlage. 
 
11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlage-

behälter dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit. 
 
12. Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von 

Abwasserproben. 
 

13. Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers 
vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinklär-
anlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur  (Vor-)Behandlung gewerblichen oder 
industriellen Abwassers. 

 
14. Fachlich geeigneter Unternehmer ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstück-

sentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind ins-
besondere 

 
- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen technischen Leitung, 
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- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen 
Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 

 
- die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 
 
- die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 
 
- eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 
 

 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 
bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 

 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch einen Ka-
nal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender bundes- und 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanä-
le geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der 
Markt. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
 
1.  wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwässerungsein-

richtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt 
oder 

 

2.  solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen Auf-
wands nicht möglich ist. 

 
(4) Der Markt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Behandlung des 

Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 
 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder anderwei-
tige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Nachweis, dass im Einzel-
fall nichts versickert oder das Niederschlagswasser auf andere Weise nicht ordnungsgemäß beseitigt 
werden kann, ist vom Grundstückseigentümer zu erbringen. Der Markt kann hiervon Ausnahmen zu-
lassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich ist. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Entwässerungs-
einrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die Entwäs-
serungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 
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(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfal-
len kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

 
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaf-

fenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestellt 
sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch den Markt inner-
halb der von ihm gesetzten Frist herzustellen. 

 
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des Be-

nutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungszwang). Ver-
pflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlan-
gen des Marktes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 
wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei dem Markt einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

 

 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, 
kann der Markt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und Ge-
bührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 

(1) Der Grundstücksanschluss wird von dem Markt hergestellt, verbessert, erneuert, geändert und un-
terhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Der Markt kann, soweit der Grundstücksanschluss nicht 
nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts we-
gen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise her-
stellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie 
§§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

 
(2) Der Markt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt 

auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstückseigentü-
mers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen des Grundstückseigentümers 
ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund hergestellt werden, kann 
der Markt verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer 
gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 
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(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das An-
bringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung 
des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

 

 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom Grund-
stückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das Schmutzwasser 
über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die 
Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten. 

 

 

 

 

 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 
sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, 
zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung 
der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik 
maßgeblich. 

 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Der Markt kann 

verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei 
Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle 
und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder den 
Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

 
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Markt vom Grundstückseigentümer den 

Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne 
diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für den Markt nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder Anschlussneh-

mer selbst zu schützen. 
 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeignete 

Unternehmer ausgeführt werden. Der Markt kann den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen. 
 

 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem Markt folgen-
de Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

 
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000, 

 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und im Fall des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 
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c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, be-

zogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maß-
geblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasser-
oberfläche zu ersehen sind, 

 
d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 
 

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren Ab-
wasser miterfasst werden soll, 

 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
 

- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
 

- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
 

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, 
Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen. 

 
Die Pläne müssen den bei dem Markt aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom 
Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Markt kann erforderlichenfalls 
weitere Unterlagen anfordern. 

 
(2) Der Markt prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen dieser Sat-

zung entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Markt schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Markt nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich 
verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Sat-
zung, setzt der Markt dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei dem Markt; Satz 3 gilt 
entsprechend. 

 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen wer-
den, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Markt Ausnahmen zulassen. 
 

 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Markt den Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausfüh-
rens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich an-
zuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Ar-
beiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 
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(2) Der Markt ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen Über-
prüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen 

auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht 
an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch 
diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit der Markt die Prüfungen selbst vornimmt; sie hat 
dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die Leitungen vor Durchführung 
der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie 
auf Anordnung des Marktes freizulegen. 

 
 
 
 
(4) Soweit der Markt die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentümer dem Markt 

die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Der Markt kann die Verdeckung der Leitun-
gen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines Monats nach 
Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch den Markt schriftlich untersagen. In 
diesem Fall setzt der Markt dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Gründe für die Untersa-
gung eine angemessene Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten 
entsprechend. 

 
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unternehmers oder die 

Prüfung durch den Markt befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden 
Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und feh-
lerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

 
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Wasserwirt-

schaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtlinien 
für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und Bestäti-
gung nach Abs. 3 und Abs. 4. 

 

 

§ 12 
Überwachung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Messschäch-

te und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen 
sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich 
geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu las-
sen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände entsprechend den Festlegungen 
in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend al-
le fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwerti-
ges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich be-
seitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der 
Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Der Markt kann verlangen, dass die Bestätigung über 
die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden. 

 
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen was-

serrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. 
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(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, Mess-
schächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem Markt anzuzeigen. 

 
(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Markt den Einbau und 
den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit 
für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die 
Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung dem Markt vorge-
legt werden. 

 
 
 
 
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit 

zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen durchzufüh-
ren. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der Markt nicht selbst 
unterhält. Der Markt kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unterhalten-
den Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt der Markt aufgrund 
der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder 
der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit 
durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den Markt neu zu laufen. 

 
(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 
 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

 
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur 
Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige Abwasser-
behandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwäs-
serungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 

eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser einge-
leitet werden. 

 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt der Markt. 
 

 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die 
 
- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
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- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen, 
 
- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
 
- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhindern 

oder 
 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 
 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
  
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 
 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 
 
3. radioaktive Stoffe, 
 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläranlage oder 

des Gewässers führen, Lösemittel, 
 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können, 
 
6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser, 

 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunsthar-

ze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, 
 
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhal-

tungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 
 
9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgru-

ben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 
 
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfä-

higkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als ge-
fährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycycli-
sche Aromaten, Phenole. 

 
Ausgenommen sind 
 
- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie auch im Ab-

wasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 
 
- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden können und 

deren Einleitung der Markt in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat; 
 
- Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden 

dürfen. 
 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
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- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht den Min-
destanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

 
- das wärmer als +35 °C ist, 
 
- das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
 
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
 
- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

 
12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für Ölbrenn-

wertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden, 
 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleis-
tung über 200 kW. 

 
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den 

einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 
 

(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Markt in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Abwasser be-
sonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen, so-
weit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für 
den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen 
und Auflagen des dem Markt erteilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 

 
(5) Der Markt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung 

von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge we-
sentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden 
Gesetze oder Bescheide ändern. Der Markt kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung 
der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

 
(6) Der Markt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete 

Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder 
der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er dem Markt eine 
Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. Darüber hinaus kann der Markt im Ein-
zelfall, insbesondere aufgrund tatsächlicher Baugrundverhältnisse, die Einleitung von Grund- und 
Quellwasser sowie Drainwasser zulassen; die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
sind in einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

 
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gas-

befeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwässerungs-
einrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und dem Markt über die Funkti-
onsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen. 

 
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Markt und einem Verpflichteten, die das Einleiten von 

Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung er-
möglichen, bleiben Vorbehalten. 

 
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Entwässerungs-

einrichtung gelangen, ist dies dem Markt sofort anzuzeigen. 
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§ 16 
Abscheider 

 
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden 
können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- 
bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Der Markt kann den Nachweis der ordnungs-
gemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist 
schadlos zu entsorgen. 
 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

 
(1) Der Markt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss 

verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwas-
sers geändert werden, ist dem Markt auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe 
enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 

(2) Der Markt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch untersuchen lassen. Auf die Über-
wachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine was-
serrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Un-
tersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergeb-
nisse dem Markt vorgelegt werden. Der Markt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1) Der Markt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, 

die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässerungsein-
richtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau her-
vorgerufen werden. 

 

(2) Der Markt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung ergeben, 
nur dann, wenn einer Person, deren sich der Markt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vor-
satz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der Ent-

wässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem 

Markt für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nach-
teile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grund-
stücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustel-
len, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen 
ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 
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(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 

zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteil-
haft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnah-

me seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen 

Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Markt zu tragen, soweit die 
Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 

 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstü-

cke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 

 
 

§ 20 
Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwa-

chung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-
tragten Personen des Marktes zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrich-
tungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich 
diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und 
sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 
Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Ab-
wassermessungen. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben unbe-
rührt. 

 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 
 
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestütz-
ten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Marktes mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

 
3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen 

§ 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 
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4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage durch 

einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung oder vor Prüfung 
durch den Markt die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung des Marktes nach § 11 Abs. 4 Satz 2 
zuwiderhandelt, 

 
5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen 

Fristen überprüfen lässt, 
 
6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Entwässerungsein-

richtung einleitet oder einbringt, 
 
7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Marktes 

nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 
 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
 

 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 
(1) Der Markt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für 

den Einzelfall erlassen. 
 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unter-
lassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15. September 1998 außer Kraft. 
 
 
Dietenhofen, den xxx 
 
 
Rainer Erdel 
Erster Bürgermeister 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 18  Nein 0   
 
 

TOP  8 Zuschussantrag des TV 09 Dietenhofen  

 
Der TV 09 Dietenhofen beantragt mit Schreiben vom 28.04.2025 einen Zuschuss für die An-
schaffung von Geräten bzw. für jährliche Durchführungskosten.  
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Dieser Antrag wurde bereits in der Sitzung des VFFS am 06.05.2025 behandelt bzw. diskutiert 
mit dem Ergebnis, dass die Verwaltung zusammen mit den Verantwortlichen des TV Dietenh-
ofen die offenen Fragen zu klären hat. 
 
Ein erneutes Gespräch fand nun am 21.05.2025 statt. Hierzu wurde seitens des TV 09 Dieten-
hofen ein überarbeitetes bzw. aktualisiertes Nutzungskonzept vorgestellt. Dieses Konzept wur-
de allen Mitgliedern des VFFS im Vorfeld zur Verfügung gestellt. 
 
Grund für den Zuschussantrag ist nach wie vor der aktuelle Nutzungsvertrag zwischen dem TV 
09 Dietenhofen und dem Markt Dietenhofen. Darin ist geregelt, dass der TV 09 Dietenhofen ab 
2026 für die Pflege und den Unterhalt der Rasenspielfelder sowie der Außenanlagen vollständig 
und eigenständig zu übernehmen hat. 
 
Um dieser Verpflichtung nun ab 2026 nachkommen zu können, hat sich beim TV 09 Dietenh-
ofen der Vereinsausschuss und die Vorstandschaft in mehreren Besprechungen beraten. Letzt-
endlich haben sie eine Kostenschätzung mit einmaligen Anschaffungskosten und jährlichen 
Durchführungskosten erstellt.  
Darüber hinaus wurde ein Konzept erstellt wie es dem Sportverein möglich sein könnte, selbst 
zu den Kosten beizutragen und unter welchen Voraussetzungen eine Übernahme der Rasen-
pflege für den Verein denkbar ist. Die konkreten Überlegungen seitens des Vereins können der 
beigefügten Präsentation entnommen werden. 
 
Unterm Strich steht nun lt. TV 09 Dietenhofen ein einmaliges Defizit für die Anschaffung von 
Geräten in Höhe von ca. 55.000 € (vormals 75.000 €) und ein jährliches Defizit in Höhe von ca. 
20.700 €. Hierzu bitten sie nun um einen Zuschuss vom Markt Dietenhofen. 
 
Im Rahmen der Ausarbeitung des aktuellen Nutzungsvertrages wurde seitens des Marktes Die-
tenhofen dem TV 09 Dietenhofen in Aussicht gestellt, dass sich der Markt Dietenhofen ab 2026 
an den Pflege- und Unterhaltskosten der Rasenspielfelder und Außenanlagen auch finanziell 
beteiligen könnte, sofern dies erforderlich wäre.  
Auch wurde in Aussicht gestellt, dass die im Rahmen eines jährlichen Zuschusses erfolgen 
könnte.  
Die Höhe eines solchen Zuschusses wird sich aber danach richten, ob nach Vorlage eines ent-
sprechenden Konzeptes seitens des Vereins eine Bezuschussung überhaupt notwendig ist. 
 
Das uns nun vorliegende und überarbeitete Pflegekonzept des TV 09 Dietenhofen wurde am 
21.05.2025 von den Verantwortlichen des TV 09 Dietenhofen vorgestellt. Hier kann man auch 
weiterhin zu dem Ergebnis kommen, dass eine Bezuschussung durch den Markt Dietenhofen 
notwendig wäre.  
 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den TV 09 Dietenhofen im Zusammenhang mit der Pflege 
und dem Unterhalt sowohl der Plätze als auch der Außenanlagen mit einem jährlichen Betrag in 
Höhen von 20.000 € finanziell zu unterstützen.  
 
Was die Anschaffung der Großgeräte bzw. den einmaligen Zuschuss in Höhe von € 55.000 be-
trifft, schlägt die Verwaltung vor, darüber zu entscheiden sobald diese Geräte tatsächlich ange-
schafft sind. Sobald dann der genaue Anschaffungswert feststeht und dieser hier vorliegt bzw. 
mit Rechnung nachgewiesen ist, wird hierüber gesondert entschieden. 
 
 
In seiner Sitzung am 27.05.2025 hat der Verwaltungs-, Finanz-, Familien- und Sozialausschuss 
beschlossen dem Marktgemeinderat zu empfehlen, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen 
und den TV 09 Dietenhofen ab dem Jahr 2026 im Zusammenhang mit der Pflege und dem Un-
terhalt sowohl der Plätze als auch der Außenanlagen mit einem jährlichen Betrag in Höhe von € 
20.000 finanziell zu unterstützen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Marktgemeinderat folgt der Empfehlung des Verwaltungs-, Finanz-, Familien- und Sozial-
ausschuss vom 27.05.2025 und beschließt, den TV 09 Dietenhofen ab dem Jahr 2026 im Zu-
sammenhang mit der Pflege und dem Unterhalt sowohl der Plätze als auch der Außenanlagen 
mit einem jährlichen Betrag in Höhe von € 20.000 finanziell zu unterstützen. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
Abstimmungsvermerke: 
 
MGR-Mitglied Sonja Schramm wurde bei TOP Ö8 wegen persönlicher Beteiligung (1. Vorsit-
zende des TV 09 Dietenhofen) von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
 

TOP  9 Bekanntmachungen  

 
  
 
 

TOP  9.1 
Vergabe der Entsorgung des Klärschlamms aus der Kläranlage 
Dietenhofen im Jahr 2025 

 

 
Im Rahmen der MGR-Sitzung am 15.04.2025 wurde die Entsorgung des Klärschlamms aus der 
Kläranlage Dietenhofen im Jahr 2025 an die Firma LU Böhmländer Manfred, Neuendettelsau, 
vergeben.  
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnis.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  10 Verschiedenes  

 
  
 
 

TOP  11 Wünsche und Anträge  

 
  
 
 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Rainer Erdel um 19:35 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Marktgemeinderates. 
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Rainer Erdel    Johannes Förthner 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 

 


